
Waschmaschine und Wäschetrockner

Geräusche von Haushaltsmaschinen, wie Waschmaschine oder Trockner, sind von 
den Mitmietern als sozialadäquate Lärmbeeinträchtigung hinzunehmen. Das gilt 
erst recht, wenn ein Mieter unter Berücksichtigung der gebotenen Rücksichtnahme 
die Geräte nutzt und die allgemeinen Ruhe zeiten, die ggf. in der Hausordnung 
vereinbart sind, einhält. (LG Freiburg 9 S 60/13).


